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1 Veranlassung 

Die Gemeinde Salzbergen beabsichtigt weitere Gewerbeflächen zu erschließen. 

 

Mit Aufstellung und Beschluss der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) werden west-

lich der Autobahn A 30 und des „Industriegebietes Holsterfeld“ weitere gewerbliche Bauflächen 

ausgewiesen. Die Gemeinde plant den Gewerbestandort weiter zu entwickeln.  

 

Auf der Grundlage der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes stellt die Gemeinde Salzbergen 

den Bebauungsplan Nr. 114 „Industriegebiet Holsterfeld-West, 1. Erweiterung“ auf. 

 

Für die Erschließung des Gebietes ist eine wasserwirtschaftliche Vorplanung aufzustellen. Da-

bei ist zu prüfen und aufzuzeigen, in welcher Form das anfallende Oberflächenwasser im Bau-

gebiet schadlos abgeleitet oder versickert und das anfallende Schmutzwasser entsorgt wer-

den kann. 

 

Die wasserwirtschaftliche Vorplanung kommt hiermit zur Vorlage und besteht aus folgenden 

Unterlagen: 

 

Erläuterungsbericht mit Hydraulische Berechnungen  Unterlage 1 

 

Übersichtskarte M 1 : 25.000  Unterlage 2 

Übersichtslageplan M 1 : 5.000 Unterlage 3 

Lageplan  M 1 : 1.000 Unterlage 4 

 

 

2 Verwendete Unterlagen 

Die wasserwirtschaftliche Vorplanung ist aufgestellt unter Berücksichtigung folgender Unterla-

gen: 

 

[1] Planunterlagen des Bebauungsplanes Nr. 114 „Industriegebiet Holsterfeld-West, 1. Er-

weiterung“ vom Februar 2022, Ingenieurplanung GmbH & Co. KG Wallenhorst. 

[2] Bauentwurf und Wasserrechtsantrag zum B-Plan Nr. 90 „Industriegebietes Holsterfeld-

West“ vom 25.02.2019, Ingenieurplanung GmbH & Co. KG Wallenhorst. 

[3] Bodenuntersuchung im Plangebiet vom 12.04.2016, Ingenieurplanung GmbH & Co. KG 

Wallenhorst und vom Oktober 2022 Dr. Schleicher & Partner, Lingen. 

[4] Bestandsunterlagen aus dem Kanalkataster der Gemeinde Salzbergen und TAV Schüttorf. 

[5] Bestandsüberprüfung und eine lage- und höhenmäßige Vermessung des Gebietes, In-

genieurplanung GmbH & Co. KG Wallenhorst. 

[6] Bestandsunterlagen der Ver- und Entsorgungsunternehmen soweit vorhanden. 

 

Als Grundlage der Erschließungsplanung dienen der Bebauungsplan mit seinen Festsetzun-

gen in Plan und Text und die o. g. Unterlagen. Neben Katasterunterlagen liegen eine Überprü-

fung des Bestandes und eine höhenmäßige Vermessung des Gebietes vor. 
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3 Bestehende Verhältnisse 

3.1 Lage 

Die Gemeinde Salzbergen plant den Gewerbestandort „Holsterfeld“ auf der Westseite der Au-

tobahn A 30 weiter zu entwickeln. Anlass der Erweiterung des Gewerbestandortes Holsterfeld 

ist, dass die Bauflächen in den planungsrechtlich gesicherten Gewerbegebieten mittlerweile 

nahezu vollständig vergeben sind bzw. aufgrund von Erweiterungsoptionen der bereits an-

sässigen Betriebe nicht für Neuansiedlungen zur Verfügung stehen. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 114 befindet sich im Osten der Gemeinde 

Salzbergen westlich des vorhandenen „Industriegebietes Holsterfeld“, westlich der Bundesau-

tobahn A 30 und unmittelbar nördlich der Feldstraße.  

 

Fläche insgesamt (Geltungsbereich):     ca. 11,50 ha 

- Gewerbegebiete (GE)      ca.   9,61 ha 

- Straßenverkehrsflächen und Fußweg     ca.   0,77 ha 

- Fläche Regenrückhaltebecken     ca.   1,07 ha 

 

- potenzielle westliche Erweiterungsfläche    ca. 10,3 ha 

 

Die künftigen Bauflächen werden zurzeit landwirtschaftlich genutzt und es besteht ein ehema-

liger Pferdehof mit Reithalle und Wohnhaus. Der ehemals im Plan-Bereich des Bebauungs-

planes Nr. 114 vorhandene Pferdehof wird aufgegeben, damit wird hier nunmehr die gewerb-

liche Nutzung dieses Bereiches möglich.  

 

Im Zuge der Erschließung des Bebauungsplanes soll die westlich angrenzende landwirtschaft-

lich genutzte Fläche bereits bei der Planung der Oberflächenentwässerung (Dimensionierung 

des Regenrückhaltebeckens) als zusätzliche Erweiterungsfläche berücksichtigt werden.  

 

Das Gelände im Plangebiet weist Höhenunterschiede von rd. 1,7 m auf, mit rd. 35,2 mNHN 

bis 36,9 mNHN. Insgesamt orientiert sich das Geländegefälle in nord-nordöstliche Richtung 

zum Gewässerlauf WL 214 am Nordrand und WL 200 parallel der Autobahn A 30.  
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3.2 Boden und Grundwasser 

Die Ortslage Salzbergen liegt in der Bodenregion der Altmoränenlandschaften mit den Merk-

malen von Böden der Niederungen und Urstromtäler. 

 

Zur Feststellung der allgemeinen Boden-, Versickerungs- und Grundwasserverhältnisse wur-

den bereits zur Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 90 „Industriegebiet Holsterfeld West“ 

12 gestörte Sondierbohrungen bis zu 2,2 m Tiefe, 6 Doppelringinfiltrationsmessungen und 6 

Rammsondierungen durchgeführt. Die Bohr- und Infiltrationsstellen sind im Lageplan einge-

tragen (IPW, s. u.). Des Weiteren liegt ein geotechnischer Bericht der Roxeler Baustoffprüf-

stelle vom 24.04.2018 mit vergleichbaren Aussagen vor. 
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Für die Erschließung des B-Plan NR, 114 wurde eine weitere Baugrunduntersuchung von Dr. 

Schleicher & Partner im Oktober 2022 durchgeführt. Es wurden 15 Sondierbohrungen bis 5,0 

m Tiefe durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodenaufbau 

Der Untersuchungsraum stellt sich als landwirtschaftliches Areal mit kaum bewegter Gelände-

oberfläche dar. Als Boden- und Profiltyp sind hier Gleye und Braunerde-Podsole ausgewiesen. 

Bei den Bohrungen wurden mittelsandiger Feinsand in mitteldichter bis dichter Lagerung an-

getroffen, in den oberen Schichten bis 0,7 m – 1,3 m mit zum Teil schluffigen Beimengungen 

und eine Oberbodenmächtigkeit zwischen 0,1 und 0,6 m ermittelt. Einzelheiten sind den Bo-

dengutachten zu entnehmen. Die anstehenden Sande wurden in die Homogenbereiche H2 

und H3 eingeteilt. 

 

Grundwasser 

Bei den Bohrarbeiten Mitte April 2016 (IPW) wurde Grundwasser zwischen 1,3 und 2,1 m und 

im März 2018 zwischen 1,3 und 1,9 m unter der Geländeoberkante angetroffen. Bei den 

Bohrsondierungen im Oktober 2022 wurden Grundwasserstände von 1,5 m bis 2,5 m unter 

Gelände angetroffen, was einem mittleren Grundwasser-Niveau von 33,7 mNHN bis 34,6 

mNHN entspricht. Die maximalen bzw. mittleren höchsten Grundwasserstände können noch 

ca. 0,6 bis 0,8 m höher liegen. 

 

Versickerungsfähigkeit 

Maßgebliche Kriterien für die Versickerung von Niederschlagswasser sind neben qualitativen 

Anforderungen an das Niederschlagswasser die hydrologische und qualitative Eignung des 

Untergrundes. Dazu zählen eine ausreichende Durchlässigkeit, eine ausreichende Mächtigkeit 

des Grundwasserleiters und ein ausreichender Grundwasserflurabstand. 
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Nach DWA Arbeitsblatt A 138 kommen für die Versickerung Durchlässigkeitsbeiwerte von 

kf= 10-3 m/s bis 10-6 m/s in Betracht sowie ein Abstand von mind. 1 m vom mittleren höchsten 

Grundwasserstand (MHGW) und der Sohle der Versickerungsanlage. Aus 4 Versickerungs-

versuchen von Dr. Schleicher lässt sich eine Infiltrationsrate von im Mittel ki = 8 bis 8,8 * 10-6 

m/s ermitteln (1-3) bis zu Werten von ki = 1 * 10-5 m/s (4). Die Rammsondierungen weisen eine 

mittlere bis dichte Lagerungsdichte auf. 

 

Bei den anstehenden Grundwasserspiegeln und zu erwartenden Staunässe unter Berücksich-

tigung der jahreszeitlichen Schwankungen ist nur partiell ausreichend vertikaler Versicke-

rungsraum vorhanden. Mit einem Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von ki = 8 * 10-6 m/s ist der 

untere Wert der zulässigen Versickerungsfähigkeit erreicht, aber unter Berücksichtigung der 

hohen Grundwasserstände unter Geländeoberkante ist eine Versickerung unter Beobachtung 

anderer wasser- und umwelttechnischer Belange und Vorschriften nicht zu empfehlen. Bei 

sehr flachen Versickerungsanlage wäre ein sehr hoher Flächenbedarf erforderlich, der sich in 

einer Erschließung als Gewerbefläche kaum realisieren lässt und nicht angemessen ist. 

 

 

3.3 Vorhandene Oberflächenentwässerung und Gewässer 

Die derzeitige Oberflächenentwässerung erfolgt oberflächig entsprechend dem natürlichen 

Geländegefälle zu den im Gelände und am Plangebietsrand verlaufenden Gewässern, die un-

mittelbar südlich des Plangebietes beginnen und in nördliche Richtung abfließen und keine 

großen Einzugsgebiete aufweisen. Im unmittelbaren Umfeld des B-Plangebietes Nr. 114 ver-

laufen drei Gewässer. 

 

Direkt parallel zur BAB A 30, verläuft das Gewässer WL 200 mit einem Einzugsgebiet südlich 

der Feldstraße von rd. 30,2 ha.  

 

Durch das Plangebiet verläuft das Gewässer WL 216, welches mit der geplanten Erschließung 

überbaut wird. Im Rahmen der Erschließung des östlich angrenzenden Gewerbegebietes (B-

Plan Nr. 90) wurde bereits die Rohrleitung nach Westen in der Feldstraße geschaffen, um den 

WL 216 umzuleiten. Im Zuge dieser Planung wurde bereits die Überbauung des Gewässers 

berücksichtigt und das Gewässer nördlich der Feldstraße aufgehoben. Daher wird die Gewäs-

seraufhebung und -beseitigung im Folgenden nicht weiter thematisiert. Das Einzugsgebiet 

südlich der Feldstraße beträgt rd. 48,5 ha.  

 

Im westlichen Bereich, außerhalb des B-Plangebietes Nr. 114, westlich der geplanten westli-

chen Erweiterung, verläuft ein weiteres Gewässer. Das Einzugsgebiet südlich der Feldstraße 

beträgt rd. 20,5 ha. Dieses Gewässer dient als Abflussgraben für den WL 216. Sämtliche Ge-

wässer sind am Nordrand des Plangebietes und nördlich des geplanten RRB außerhalb der 

Planfläche über einen Graben miteinander verbunden, vom Gewässerlauf WL 2013 über den 

WL 214, ehemaliger Zufluss WL 216 bis hin zum WL 200 parallel zur Autobahn und dem Zu-

fluss des WL 215. So kann sich über die Querverbindung der Abfluss entsprechend der Was-

serspiegellage ausgleichen. Letztendlich fließen die Abflüsse im Gewässer WL 200 zusam-

men und die Vorflut bildet der Reitzbach. Das Gewässer WL 214 am Nordrand dient als Vorflut 

für die geplante Regenrückhaltung (RRB). 
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3.4 Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen 

In der Feldstraße sind diverse Ver- und Entsorgungsleitung parallel verlegt. Unter anderem 

verläuft dort eine Trinkwasserleitung DN 150 und eine Abwasserdruckrohrleitung DN 200, so-

wie eine Telefon- und Stromleitung. Weiterhin sind in der Feldstraße zwei 110 kV Leitungen 

vorhanden, die zuvor als Freileitungen über das Plangebiet verliefen. Die 110 kV Leitungen 

verlaufen ebenfalls westlich am Rand der geplanten westlichen Erweiterung (parallel zum Gra-

benprofil) bis zum vorhandenen Masten der Freileitung und sind dort angebunden. 

 

Die Ver- und Entsorgungsleitungen sind, soweit bekannt, im Lageplan eingetragen. Für die 

Bauausführung ist die genaue Lage und Vollständigkeit der Leitungsangaben bei den Versor-

gungsunternehmen zu erfragen und ggf. durch Querschlag festzustellen. 

 

3.5 Vorhandene Schutzzonen und Überschwemmungsgebiete 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen und Überschwem-

mungsgebieten. 
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4 Geplante Maßnahmen  

4.1 Oberflächenentwässerung 

4.1.1 Allgemeines 

Im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Erschließung ist die Zielvorgabe der Erhalt des lokalen 

Wasserhaushaltes und damit verbunden den möglichst weitgehenden Erhalt der Flächen-

durchlässigkeit (Verdunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung) sowie die Stärkung der 

städtischen Vegetation (Verdunstung) als Bestandteile der Infrastruktur. Damit kann der ober-

flächige Abfluss gegenüber abwasserbetonten Entwässerungskonzepten reduziert und an den 

unbebauten Zustand angenähert werden.  

 

Ist ein planmäßiger Erhalt der Flächendurchlässigkeit (Verdunstung, Versickerung, Grundwas-

serneubildung) nicht möglich (Bodenverhältnisse, Grundwasserstand), wird im Rahmen der 

Erschließung eine Sammlung und Ableitung der Oberflächenabflüsse vorgesehen. Dezentrale 

Maßnahmen durch Flächendurchlässigkeit (Abflussvermeidung, Abflussverzögerung durch 

Verdunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung etc.) sollten soweit möglich dennoch ge-

nutzt werden. 

 

Aufgrund des angetroffenen Bodens und der Grundwasserstände ist eine planmäßige zentrale 

bzw. dezentrale Versickerung der anfallenden Oberflächenabflüsse nicht möglich. Grundsätz-

lich ist im Rahmen der Erschließung eine Sammlung und Ableitung der Oberflächenabflüsse 

zu einem zentralen Regenrückhaltebecken (RRB) im nördlich ausgewiesenen Grünstreifen 

nahe dem Vorfluter WL 214 vorgesehen.  

 

Hinsichtlich einer möglichen Regenwasserbehandlung wird vor Einleitung in ein Gewässer das 

Arbeitsblatt DWA-A 102-2 „Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwet-

terabflüssen zur Einleitung in Oberflächengewässer – Teil 2: Emissionsbezogene Bewertun-

gen und Regelungen“ und vor Einleitung in das Grundwasser das Merkblatt DWA-M 153 

„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ in Verbindung mit der DWA-A 138 

„Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ beachtet. 

 

Erforderliche Maßnahmen in Bezug auf die Retention von Niederschlagwasser (Regenrück-

haltebecken) erfolgen auf Grundlage des Arbeitsblattes DWA-A 117 „Bemessung von Regen-

rückhalträumen“.  

 

Im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Vorplanung können die erforderlichen Maßnahmen in 

Bezug auf die Niederschlagswasserbehandlung und -retention noch nicht ermittelt und konzi-

piert werden, da die Art der sich ansiedelnden Gewerbebetriebe noch nicht feststeht. Grund-

sätzlich kann das anfallende Oberflächenwasser bei Behandlungsbedürftigkeit auf den jewei-

ligen Gewerbegrundstücken vorgereinigt werden (bevor ein Anschluss an die geplante Regen-

wasserkanalisation erfolgt), oder es wird eine zentrale Vorreinigung am geplanten Regenrück-

haltebecken vorgesehen. Ziel ist es, die Vorflut qualitativ und quantitativ vor übermäßigen Be-

lastungen zu schützen. 

 

Unter Beachtung der DWA-A 102-2 wird auf Grundlage der Belastungskategorie für Nieder-

schlagswasser von bebauten und befestigten Flächen nach Flächentyp und Flächennutzung 
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(Anhang A, Tabelle A.1) eingeteilt. Grob zusammengefasst sind Dachflächen und Verkehrs-

flächen mit niedriger DTV < 300 sowie Fuß und Radweg nicht behandlungsbedürftig. Ver-

kehrsflächen mit über DTV > 300 und Dachflächen mit Substanzen die signifikant das Nieder-

schlagswasser belasten sind behandlungsbedürftig. Näheres ist dem Anhang der DWA A 102-

2 zu entnehmen. 

 

Die Regenwasserbehandlungsanlage ist auf eine kritische Regenspende rkrit von 15,0 l/(s*ha) 

bezogen auf die befestigte Fläche auszulegen. Der erforderliche Wirkungsgrad für eine Re-

genwasserbehandlung wird auf Grundlage der Flächentypen und Flächennutzung ermittelt 

und dient als Grundlage für die Wahl bzw. Dimensionierung der Behandlungsanlage. Hierzu 

bieten sich z. B. Kompaktsysteme der branchenüblichen Hersteller für dezentrale Nieder-

schlagswasserbehandlungen an (z.B. Fa. Mall Umweltsysteme, Fränkische Rohrwerke etc.). 

Die Ermittlung und Bemessung der Regenwasserbehandlungsanlage erfolgt durch den Her-

steller auf Basis des kritischen Regenabflusses und des flächenspezifischen Stoffabtrages. 

Als zentrale Anlage werden die Rahmenbedingungen in der Entwurfs- und Genehmigungspla-

nung ermittelt. 

 

4.1.2 Bemessungsgrundlagen 

Als Regenspende werden die Niederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-Katalog 

2020 (Jan 2023) für die Gemeinde Salzbergen-Holsten Spalte 108, Zeile 110 mit einem Ba-

sisabfluss von r15(1) = 117,8 l/(s*ha) ohne Zuschläge zu Grunde gelegt. 

 

Bemessungshäufigkeit gem. DWA-A 117, DWA-A 118, DIN EN 752 

Bemessung Kanalisation 

 n = 0,5 - (2-jährlich) Gewerbe mit Überflutungsprüfung 

 n = 0,2 - (5-jährlich) Gewerbe ohne Überflutungsprüfung 

 n = 0,2 - (5-jährlich) Bemessung Regenrückhaltebecken (RRB) 

 T = 10 Minuten Geländeneigung < 1%, Befestigung > 50 % 

 T = 10 Minuten Geländeneigung 1% - 4% 

 

Abflussbeiwert gem. DWA-M 153 

  = 0,90 - asphaltierte Flächen 

  = 0,75 - fugenloses Pflaster 

  = 0,30 - Schotterrasen 

  = 0,15 - Rasengittersteine 

  = 0,40 - Gräben lehmiger Sandboden 

  = 0,30 - Gräben Kies- und Sandboden 

  = 0,0-0,1 - Gärten, Wiesen, Kulturland im flachen Gelände 

 

Die Abflussmengen ergeben sich aus den Teileinzugsgebieten, dem Abflussbeiwert und der 

Bemessungsregenspende zu   Qr = rD(n) * A * . 

 

Für die Regenwasserkanäle auf den Gewerbeflächen sind die Berechnungsregenspenden 

und Grundlagen nach DIN 1986-100 bzw. ggf. in Verbindung mit DWA-A 118, DIN EN 752 

einzuhalten. 
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4.1.3 Regenrückhaltebecken 

In dem zentralen nördlichen Regenrückhaltebecken werden die Oberflächenabflüsse reten-

diert und auf den natürlichen Abfluss gedrosselt der Vorflut zugeleitet. Die Größenordnung 

ergibt sich aus dem Oberflächenzufluss aus der Gewerbegebietsfläche und der erforderlichen 

Drosselung des Abflusses auf die natürliche Abflussmenge der angeschlossenen Plangebiets-

fläche. Weiterhin maßgebend ist für die Dimensionierung des Beckens die Schutzbedürftigkeit 

der unterliegenden Gebiete. Hierdurch ergibt sich ein erforderliches Stauvolumen von rd. 

7.550 m³ bei einer Überstauhäufigkeit von n = 0,2 (5-jährlich) und Drosselung auf einer maxi-

malen Spende von 2,5 l/(s.ha). Die umliegenden Grabensohlen weisen Höhen von rd. 33,8 

mNHN auf, was sich auch in den Grundwasserhöhen (Dr. Schleicher) von 33,7 mNHN bis 33,8 

mNHN widerspiegelt. Die Beckensohle wird daher auf ca. 34,0 mNHN vorgesehen. 

 

Der Zulauf zum Becken erfolgt über eine zu planende Regenwasserkanalisation, welche in der 

Planstraße von Süden nach Norden zum RRB verläuft und teilweise Haltungsstränge an der 

Nordseite der Feldstraße. Vor Einmündung in das RRB sind bei zentraler Behandlung ggf. 

gemäß DWA-A 102 Vorreinigungen vorzuschalten.  

 

Ein Notüberlauf des Regenrückhaltebeckens erfolgt oberflächig in Richtung WL 214. 

 

Eine Zuwegung zur Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens erfolgt über den südlich verlau-

fenden Stichweg und der Fußwegeverbindung sowie des östlich Verlaufenden Unterhaltungs-

streifens. 

 

Das Regenrückhaltebecken ist mit dem östlichen Rand in der Bauverbotszone der BAB A 30, 

nahe dem Vorfluter WL 200 angeordnet. Wie bereits im B-Plan NR. 90 für den Rückhaltegra-

ben ist gemäß Straßenbauverwaltung von der Oberkante des Gewässers (WL 200) ein Ab-

stand von mindestens 5 - 7 m einzuhalten. Es wird ein Abstand von 7 m vorgehalten. Außer-

halb des Abstandsstreifens erfolgt die Anordnung eines Unterhaltungsweges und westlich des 

Unterhaltungsweges die Anordnung des RRB. Der Unterhaltungsweg schließt im Süden an 

den vorhandenen Unterhaltungsweg des B-Plan NR. 90, im Westen an den geplanten Fuß-

weg, im Norden an den Gewässerrandstreifen des WL 200 an. 

 

 

4.1.4 Regenwasserkanalisation  

Die Linienführung der über rd. 700 m langen Regenwasserkanäle wird bestimmt durch die 

geplante Sraßentrasse in der Planstraße, die Lage des Regenrückhaltebeckens und das Ge-

ländegefälle. Aufgrund des geringen Geländegefälles ist der Regenwasserkanal mit minimalen 

Gefälleverhältnissen zu verlegen und ggf. sind Rahmenprofile aufgrund der geringen Überde-

ckungen erforderlich. 

 

Für die Regenwasserkanäle auf den Gewerbeflächen sind die Berechnungsregenspenden 

und Grundlagen nach DIN 1986-100 bzw. ggf. in Verbindung mit Bemessungshäufigkeit gem. 

DWA-A 118, DIN EN 752 einzuhalten. Die Planung und Auslegung erfolgt durch die Erschlie-

ßungsplaner der einzelnen Gewerbebetriebe. 
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4.1.5 Überflutungsschutz – Schadenspotentialanalyse 

Die tiefste vorhandene Stelle im Plangebiet befindet sich Nordosten im Bereich des geplanten 

Regenrückhaltebeckens. Das Gefälle des Plangebietes ist analog der Bestandssituation bei-

zubehalten, so dass bei einem Starkregenereignis der Oberflächenabfluss in Richtung des 

zentralen Regenrückhaltebeckens und der Vorflut schadlos abgeleitet werden kann. 

 

Im Rahmen der Aufstellung des Entwässerungsantrages für die künftigen Gewerbegrundstü-

cke ist zusätzlich ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 „Entwässerungsanlage für 

Gebäude und Grundstücke“ von den Architekten bzw. Planern der Gewerbegrundstücke zu 

führen, sofern die abflusswirksame Fläche des Grundstückes mehr als 800 m² beträgt. 

 

 

4.2 Schmutzwasserentsorgung 

In der Feldstraße verläuft auf der Südseite der Feldstraße eine Abwasserdruckrohrleitung PE 

100 der TAV. 

 

Die an der Feldstraße angrenzenden Grundstücke können, wie bereits der vorhandene Rei-

terhof, über ein Hausanschlusspumpwerk und Anschlussdruckrohrleitung an die vorhandene 

Schmutzwasserhauptdruckrohrleitung in der Feldstraße angeschlossen werden. Hierfür wer-

den Anschlussleitungen (PE 100 da 63 mm) an die zu erstellende neue DRL angebunden. 

Diese Hausanschlüsse werden nördlich bis an die Grundstücksgrenze verlegt und dort bis zum 

endgültigen Anschluss verschlossen. Am Übergang zur Hauptleitung sind eine Spülarmatur 

und ein Schieber vorzusehen. 

 

Für die hinter liegenden Gewerbegrundstücke, entlang der Erschließungsstraße, ist der An-

schluss ebenfalls über Kleinpumpwerke, Anschlussdruckrohrleitung und eine Sammeldruck-

leitung bis zur Feldstraße möglich. Alternativ wäre der Anschluss an einen Freispiegelkanal 

mit Hauptpumpwerk möglich. 
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5 Baukosten 

Die Baukosten werden wie folgt geschätzt: 

 

1 psch. Baustelleneinrichtung, vorhalten, Verkehrssicherung  20.000,00 € 

7.550 m³ Regenrückhaltebecken 100 €/m³ 755.000,00 € 

720 m Regenwasserleitung 1.000 €/m 720.000,00 € 

700 m Schmutzwasserdruckrohrleitung 150 €/m 105.000,00 € 

20 St. Regenwasserhausanschlüsse 3.000 €/St 60.000,00 € 

10 St Schmutzwasseranschlussdruckleitung (ohne Pumpwerk) 600 €/St 6.000,00 € 

     

  insgesamt  1.666.000,00 € 

  Mehrwertsteuer 19% 316.540,00 € 

  Gesamtkosten, brutto  1.982.540,00 € 

 

 

6 Wasserrechtliche Verhältnisse 

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes Nr. 114 „Industriegebiet Holsterfeld-West, 1. 

Erweiterung“ führt zu zusätzlichen Versiegelungsflächen mit erhöhten Oberflächenabflüssen, 

die retendiert werden müssen. 

 

Für die Einleitung der anfallenden Oberflächenabwässer aus dem Plangebiet in das Gewässer 

WL 214 ist eine wasserrechtliche Erlaubnis gem. § 10 WHG i. V. m. § 8 NWG erforderlich. 

Gegebenenfalls ist für Baumaßnahmen an den vorhandenen Gewässern, erforderlichen Er-

neuerung von Durchlässen im Zusammenhang mit dem Bau des geplanten RRB eine wasser-

rechtliche Genehmigung gem. § 68 Abs. 2 WHG i. V. m. § 57 NWG erforderlich. 

Die entsprechenden erforderlichen Wasserrechtsanträge werden im Rahmen der Entwurfs- 

und Genehmigungsplanung abgestimmt und ausgearbeitet. 

 

 

7 Sonstige Gestattungen 

Für die Anordnung des Staugraben (RRB) im Rahmen des B-Planverfahrens zu Nr. 90 „In-

dustriegebiet Holsterfeld-West“ in der Baubeschränkungszone der BAB A 30 wurden die Rah-

menbedingungen mit der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ab-

gestimmt und sie wird sich. 

 

„… mit dem Bau des RRB und des Unterhaltungsweges innerhalb der Bauverbotszone der 

BAB 30 nur einverstanden erklären können, wenn zw. Grabenoberkante des vorh. BAB-Stra-

ßenseitengrabens (Verbandsgewässer) und neuen Unterhaltungsweg ein zusätzlicher Grün-

streifen von mind. 5,0 m Breite (besser wären 7,0 m) vorgesehen wird. Nur so ist es möglich 

einen späteren Ausbau der BAB 30 (ggf. 6-streifig) ohne größere Schwierigkeiten zu gewähr-

leisten. 

 

Dieser Sachverhalt wird auch für die Erschließung des B-Plan NR. 114 berücksichtigt und ein 

Abstand von 7 m zur Gewässeroberkante eingehalten. 
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8 Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden Vorplanung wird die Gesamtkonzeption für die Erschließung des Bebau-

ungsplanes Nr. 114 „Industriegebiet Holsterfeld-West, 1. Erweiterung“ in Bezug auf die Ober-

flächenentwässerung und Schmutzwasserentsorgung aufgezeigt.  

 

Die Oberflächenabflüsse werden über ein Regenrückhaltebecken im Norden des Plangebietes 

retendiert und gedrosselt in die Vorflut abgeleitet. Vor Einmündung ist ggf. eine Vorreinigung 

vorzuschalten.  

 

Die im Gewerbegebiet anfallenden Schmutzwasserabflüsse werden über eine geplante 

Schmutzwasserdruckrohrleitung an die südlich gelegene vorhandene Schmutzwasserdruck-

rohrleitung in der Feldstraße angeschlossen.  

 

Weitergehende Details sind im Rahmen einer Entwurfs- und Genehmigungsplanung aufzuzei-

gen. 

 

 

Wallenhorst, 2023-03-23 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG 

 

 

 

i. V. Vincent Barke 



Niederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-Katalog 2020 in der Zeitspanne Januar - Dezember (ohne Zuschläge)

Die Rasterfelder haben sich gegenüber 2010R verkleinert und daher die Nr. geändert!

Ort: Salzbergen-SO - Holsten Spalte: 108 Zeile : 110

T 1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a

D hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN hN RN

5 min 7,4 246,7 9,4 313,3 10,6 353,3 12,2 406,7 14,6 486,7 17,0 566,7 18,5 616,7 20,6 686,7 23,5 783,3

10 min 9,4 156,7 11,9 198,3 13,4 223,3 15,5 258,3 18,4 306,7 21,4 356,7 23,4 390,0 26,0 433,3 29,7 495,0

15 min 10,6 117,8 13,4 148,9 15,2 168,9 17,5 194,4 20,8 231,1 24,2 268,9 26,4 293,3 29,3 325,6 33,5 372,2

20 min 11,5 95,8 14,5 120,8 16,4 136,7 18,9 157,5 22,5 187,5 26,2 218,3 28,6 238,3 31,8 265,0 36,3 302,5

30 min 12,8 71,1 16,2 90,0 18,3 101,7 21,1 117,2 25,1 139,4 29,2 162,2 31,9 177,2 35,4 196,7 40,5 225,0

45 min 14,2 52,6 18,0 66,7 20,3 75,2 23,4 86,7 27,8 103,0 32,4 120,0 35,4 131,1 39,3 145,6 45,0 166,7

60 min 15,3 42,5 19,3 53,6 21,9 60,8 25,2 70,0 29,9 83,1 34,8 96,7 38,1 105,8 42,3 117,5 48,3 134,2

90 min 16,9 31,3 21,4 39,6 24,2 44,8 27,8 51,5 33,1 61,3 38,5 71,3 42,1 78,0 46,7 86,5 53,4 98,9

120 min 2 h 18,1 25,1 22,9 31,8 25,9 36,0 29,8 41,4 35,5 49,3 41,3 57,4 45,1 62,6 50,1 69,6 57,3 79,6

180 min 3 h 20,0 18,5 25,3 23,4 28,6 26,5 32,9 30,5 39,1 36,2 45,6 42,2 49,8 46,1 55,3 51,2 63,2 58,5

240 min 4 h 21,4 14,9 27,1 18,8 30,6 21,3 35,2 24,4 41,9 29,1 48,8 33,9 53,3 37,0 59,2 41,1 67,7 47,0

360 min 6 h 23,6 10,9 29,8 13,8 33,7 15,6 38,8 18,0 46,2 21,4 53,8 24,9 58,7 27,2 65,2 30,2 74,6 34,5

540 min 9 h 25,9 8,0 32,9 10,2 37,1 11,5 42,8 13,2 50,9 15,7 59,2 18,3 64,7 20,0 71,8 22,2 82,1 25,3

720 min 12 h 27,8 6,4 35,2 8,1 39,8 9,2 45,8 10,6 54,4 12,6 63,4 14,7 69,3 16,0 76,9 17,8 87,9 20,3

1.080 min 18 h 30,6 4,7 38,7 6,0 43,8 6,8 50,4 7,8 59,9 9,2 69,8 10,8 76,2 11,8 84,7 13,1 96,8 14,9

1.440 min 24 h 32,7 3,8 41,4 4,8 46,8 5,4 53,9 6,2 64,2 7,4 74,7 8,6 81,6 9,4 90,6 10,5 103,6 12,0

2.880 min 48 h 38,6 2,2 48,8 2,8 55,2 3,2 63,5 3,7 75,6 4,4 88,0 5,1 96,1 5,6 106,8 6,2 122,0 7,1

4.320 min 72 h 42,4 1,6 53,7 2,1 60,7 2,3 69,9 2,7 83,2 3,2 96,8 3,7 105,8 4,1 117,5 4,5 134,3 5,2

5.760 min 4d 45,4 1,3 57,5 1,7 65,0 1,9 74,8 2,2 89,0 2,6 103,6 3,0 113,2 3,3 125,8 3,6 143,7 4,2

7.200 min 5d 47,9 1,1 60,6 1,4 68,5 1,6 78,9 1,8 93,8 2,2 109,2 2,5 119,3 2,8 132,6 3,1 151,5 3,5

8.640 min 6d 50,0 1,0 63,3 1,2 71,5 1,4 82,4 1,6 98,0 1,9 114,1 2,2 124,6 2,4 138,4 2,7 158,2 3,1

10.080 min 7d 51,8 0,9 65,6 1,1 74,2 1,2 85,4 1,4 101,6 1,7 118,3 2,0 129,2 2,1 143,5 2,4 164,0 2,7

(Tabelle ohne Zuschläge)

Berechnungsregenspenden für Dach- und Grundstücksflächen nach DIN 1986-100 Der Klassenfaktor wird gemäß DWD-Vorgabe eingestellt

Berechnungsregenspenden für Dachflächen, maßgebende Regendauer 5 Minuten D Dauerstufe in [min, h,d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen

UC(%) Aufschlag Toleranzwert auf Standardwert UC(%) hN Niederschlagshöhe in [mm]

Bemessung r5,5 = 16% 471,8 l/(s*ha) Jahhuntertregen r5,100 = 20% 940,0 l/(s*ha) T Wiederkehrinterval, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, 

Berechnungsregenspenden für Grundstücksflächen, 5 - 10 - 15 Minuten    in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet

Bemessung r5,2 = 14% 357,2 l/(s*ha) Überflutungsprüfung r5,30 = 18% 727,7 l/(s*ha) UC Toleranzwert der Niederschlagshöhe und -spende in [±%],  (hier nicht dargestellt, 

Bemessung r10,2 = 17% 232,0 l/(s*ha) Überflutungsprüfung r10,30 = 23% 479,7 l/(s*ha)    die Werte sind der PDF aus dem Programm KOSTRA-DWD 2020 zu entnehmen)

Bemessung r15,2 = 19% 177,2 l/(s*ha) Überflutungsprüfung r15,30 = 24% 363,7 l/(s*ha)

Der von der DIN 1986-100 geforderte "Wert an der oberen Bereichsgrenze" ist in der KOSTRA-DWD-2020-Auswertung nicht mehr enthalten. Die Anwendung des Toleranzwertes UC ist eine Ersatzlösung.
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Die Rasterfelder haben sich gegenüber 2010R verkleinert und daher die Nr. geändert!

Ort: Salzbergen-SO - Holsten Spalte: 108 Zeile : 110
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Proj.Nr.: 222359

1 Dimensionierung Rückhaltebecken

RRB

(Einfaches Verfahren für AE,k  200 ha oder tf  15 min., gem. DWA - A 117 12/2013)

1.1 Bemessungsgrundlagen Eingabewerte

Einzugsgebietsfläche: AE     = 20,52 ha (AE = AE,nb + AE,b)

Befestigte Fläche: AE,b     = 18,69 ha Gewerbegebiet + westliches Gebiet

Mittlerer Abflussbeiwert befestigte Fläche: Ym,b     = 0,80  - einschl. Erweiterung, ohne GE-02

Befestigte Fläche: AE,b    = 0,77 ha Planstraße

Mittlerer Abflussbeiwert bef. Fläche: Ym,b   = 0,90  - 

Nicht befestigte Fläche: AE,nb    = 1,07 ha RRB, Grünfläche

Mittlerer Abflussbeiwert nicht bef. Fläche: Ym,nb   = 0,05  - 

Trockenwetterabfluss: Q t24   = 0,0 l/s

Drosselabflussspende min.: qdr,k min   = 0,0 l/(s.ha)

Drosselabflussspende max.: qdr,k max  = 2,5 l/(s.ha)

Drosselabflussspende i. M.: qdr,k   = 1,3 l/(s.ha) (qdr,k = (qdr,k min + qdr,k max ) / 2)

Überschreitungshäufigkeit: n   = 0,2 1/a (0,1/a    n    1,0/a !)

1.2 Ermittlung der für die Berechnung maßgebenden undurchlässigen Fläche

(einfaches Verfahren nach A 117)

Au   = S AE,b   x      Ym,b   + S AE,nb   x Ym,nb  

Au   = 15,64 ha + 0,05 ha

Au   = 15,70 ha

1.3 Ermittlung der Drosselabflussspenden

Bemessung RRB, mittlerer Drosselabfluss Bemessung Drossel, max. Drosselabfluss

Qdr  = qdr,k x     AE Qdr  = qdr,k max x AE 

Qdr  = 1,3 x     20,524 Qdr  = 2,5 x 20,52

Qdr  = 25,66 l/s Qdr  = 51,31 l/s

qdr,r,u   = (Qdr - Qt24) /     Au Drosselabflussspende

qdr,r,u   = ( 25,66 0,00 ) / 15,70

qdr,r,u   = 1,63 l/s.ha ( 2 l/(s.ha)    qdr,r,u    40l/(s.ha) ! )

1.4 Ermittlung des Abminderungsfaktors fA

Gültigkeitsbereich: 0 min  tf  30 min; 2 l/(s.ha)  qdr,r,u  40 l/(s.ha); 0,1 / a  n  1,0 / a

tf = 5 min ( Annahme: v = 1 m/s;  damit ist tf  = Fließlänge L [m] )

fA = ( 0,6134 * n + 0,3866) * f1 - (0,6134 * n - 0,6134) f1 = 0,9996

fA  = 0,9998

 gew. fA  = 1,0000

1.5 Festlegung des Zuschlagsfaktors fZ

fZ  = 1,20 geringes Risiko einer Unterbemessung

fZ  = 1,2 fZ  = 1,15 mittleres Risiko einer Unterbemessung

fZ  = 1,10 hohes Risiko einer Unterbemessung

2023-3-23: H:\SALZB\222359\BERECHNUNG\WA\[hyd230315.xlsx]RRB IPW

geringes Risiko einer Unterbemessung
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1.6 1.7

Ermittlung nach KOSTRA-Katalog 2020 (01-2023) Vs,u  = (rD,n - qdr,r,u) * D * fZ *f A * 0,06

Zulauf

Niederschlags-

höhe für   n    =

Zugehörige 

Regenspende

Dauer- stufe Differenz 

erf.erf

0,2

V D hN r D qdr,n,u  r - qdr,r,u Vs,u VV*fz*fa

[min] [mm] [l/s.ha] [min] [l/s.ha] [l/s.ha] [m
3
/ha]

1915 5 7,7 12,2 406,7 1080 5 1,6 405,1 146 5 # #

2432 10 15,4 15,5 258,3 1080 10 1,6 256,7 185 # # #

2746 15 23,1 17,5 194,4 1080 15 1,6 192,8 208 # # #

2966 20 30,8 18,9 157,5 1080 20 1,6 155,9 224 # # #

3311 30 46,2 21,1 117,2 1080 30 1,6 115,6 250 # # #

3674 45 69,3 23,4 86,7 1080 45 1,6 85,1 276 # # #

3955 60 92,4 25,2 70,0 1080 60 1,6 68,4 295 # # #

4365 90 ### 27,8 51,5 1080 90 1,6 49,9 323 # # #

4678 120 ### 29,8 41,4 1080 120 1,6 39,8 344 # # #

5170 180 ### 32,9 30,5 1080 180 1,6 28,9 374 # # #

5515 240 ### 35,2 24,4 1080 240 1,6 22,8 393 # # #

6102 360 ### 38,8 18,0 1080 360 1,6 16,4 424 # # #

6713 540 ### 42,8 13,2 1080 540 1,6 11,6 450 # # #

7187 720 ### 45,8 10,6 1080 720 1,6 9,0 465 # # #

7933 1080 ### 50,4 7,8 1080 1080 1,6 6,2 479 # # #

8408 1440 ### 53,9 6,2 1080 1440 1,6 4,6 473 # # #

10035 2880 ### 63,5 3,7 1080 2880 1,6 2,1 428 # # #

10984 4320 ### 69,9 2,7 1080 4320 1,6 1,1 331 # # #

11933 5760 ### 74,8 2,2 1080 5760 1,6 0,6 234 # # #

12205 7200 ### 78,9 1,8 1080 7200 1,6 0,2 86 # # #

12747 8460 ### 82,4 1,6 1080 8460 1,6 0,0 # 0 0
13289 10080 ### 85,4 1,4 1080 10080 1,6 -0,2 # 0 0

50,4 7,8 6,165426427

Größtwert bei D = 1080 min Vs,u  = 479 m³/ha
1.8 Bestimmung des erforderlichen Rückhaltevolumens 1.9 Entleerungszeit (theoretisch)

V = Vs,u * Au Te =  V / (Qab - Qt) =

V = 7.525 m³ Te = 293.302 s   =   3,4 d

rd. V = 7.550 m³ Te = 81,47 h für n = 0,2

1.10 Beckenabmessung geschätzt:
Beckensohle 34,00 mNHN rd. 7.500 m²

Stau-Wsp 35,00 mNHN rd. 8.500 m²

Beckenoberkante 35,30 mNHN rd. 9.000 m² 10.677 m² Fläche für die Wawi

Astau i.M. rd. 8.000 m²

Einstautiefe 1,00 m

Stauvolumen rd. 8.000 m³ > Verf. = 7.550 m³

2023-3-23: H:\SALZB\222359\BERECHNUNG\WA\[hyd230315.xlsx]RRB IPW

Bestimmung der statistischen 

Niederschlagshöhen und Regenspenden

Ermittlung des spezifischen 

Speichervolumens

Dauerstufe Drossel- 

abfluss-

spende

spezifisches 
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B3

GOK 35,47 m NHN

lS, uS, sT, mS

GW- -

- m NHN

B1

GOK 35,71 m NHN

uS, mS

GW- 1,60

34,11 m NHN

B2

GOK 35,32 m NHN

uS, mS

GW- 1,30

34,02 m NHN

B5

GOK 36,06 m NHN

uS, mS

GW- 1,45

34,61 m NHN

B7

GOK 35,68 m NHN

uS, sT,mS

GW- 1,40

34,28 m NHN

B10

GOK 35,67 m NHN

IS, mS, uS

GW- 1,55

34,12 m NHN

B9

GOK 36,75 m NHN

mS

GW- 2,05

34,70 m NHN

B11

GOK 35,94 m NHN

mS

GW- 1,70

34,24 m NHN
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vorh. Staugraben RRB

V rd. 3.000 m³

Sohle 32,20 - 32,60 mNHN (i.M. 32,45 mNHN)

WSP

Stau

 35,20 mNHN

RRB

OK

 35,40 - 36,00 mNHN

Str.

0,71 0,9

Fußweg

0,06 0,9

RRB

1,07 0,05

10,25 0,8

westl.

Erweite-

rung

GE2

8,44 0,8

GE1

1,17 0,8
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KRB1/RS1

35,32 m NHN

Oh, uS, fS

GW -1,60

33,72 m NHN

KRB2/RS2

35,35 m NHN

Oh, uS, fS, mS

GW -1,60

33,75 m NHN

KRB3/RS3

35,33 m NHN

Oh, uS, fS

GW -1,55

33,78 m NHN

KRB4/RS4

35,26 m NHN

Oh, uS, fS

GW -1,45

33,81 m NHN

KRB5/RS5

35,48 m NHN

Oh, uS, fS

GW -2,45

33,03 m NHN

KRB6/RS6

36,12 m NHN

Oh, uS, fS

GW -2,15

33,97 m NHN

KRB7/RS7

35,65 m NHN

Oh, uS, fS

GW -1,80

33,85 m NHN

KRB8/RS8

35,33 m NHN

Oh, uS, fS

GW -1,56

33,77 m NHN

KRB9/RS9

35,32 m NHN

Oh, uS, mS, fS

GW -1,50

33,82 m NHN

KRB10/RS10

35,59 m NHN

Oh, uS, fS

GW -1,50

34,09 m NHN

KRB11/RS11

35,72 m NHN

Oh, uS, fS

GW -1,87

33,85 m NHN

KRB12/RS12

35,49 m NHN

Oh, uS, fS

GW -1,55

33,94 m NHN

KRB13/RS13

36,10 m NHN

uS, fS, mS

GW -1,55

34,55 m NHN

KRB14/RS14

35,84 m NHN

Oh, uS, fS

GW -1,50

34,34 m NHN

KRB15/RS15

36,41 m NHN

Oh, uS, fS

GW -2,33

34,08 m NHN

gepl. RRB

Oberkante ca. 35,40 mNHN  9.000 m²

Stau-WSP ca. 35,00 mNHN  8.500 m²

Sohle ca. 34,00 mNHN  7.500 m²

Tiefe ca. 1,0 m

Volumen ca. 8.000 m³ > Verf. 7.550 m³

Abstandsstreifen

b = ca 7,0 m

Weiterführung des Unterhaltungsweges

Anbindung Fuß- und Radweg

Unterhaltungsweg

b = ca 5,0 m

Gewässerrandstreifen

b = ca 5,0 m

Wendehammer und Anschluss an

den nördlichen Gewässerrandstreifen

Räumzufahrt

5 m Gewässerrandstreifen
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vorh. Trinkwasserleitung (TAV / Stw Schüttorf Emsbüren, 06.04.2016)

vorh. Telefonleitung (Internet, 05.04.2016)

vorh. Stromleitung (Westnetz, 12.04.2016)

Einzugsgebietsgrenze

Bebauungsplangrenze

vorhandener Regenwasserkanal, Bestandsplan Beton-u. Monierbau, 2020-09-25

vorh. Schmutzwasserkanal (TAV / Stw Schüttorf Emsbüren, 06.04.2016)
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Wallenhorst, 2023-03-23  i. V. Vincent Barke

Lagebezug: ETRS89 UTM 32N

W W W

Schichtenprofile (IPW 2016-04-12)

mit Bodenarten und Grundwasserstand

B1

GOK 35,71 m NHN

lS, sT,

GW-1,30

55,46 m NHN

Doppelringinfiltrationsmessung

D1

Rammsondierung
RS1

Bemerkungen:

Die tatsächliche Lage und Vollständigkeit der Versorgungsleitungen ist bei den

einzelnen Versorgungsunternehmen zu erfragen und vor Ort zu überprüfen.

Die dargestellte Lage wurde teilweise von eingescannten Bestandsplänen eingetrage.

vorh. Telefonleitung oberirdisch

GEMEINDE SALZBERGEN

Oberflächenentwässerung

Bebauungsplan Nr. 114

"Erweiterung Industriegebiet Holsterfeld West", 1. Erweiterung

Wasserwirtschaftliche Vorplanung

TRINK- UND ABWASSERVERBAND

Schmutzwasserentsorgung

Quelle:
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Ergänzung Vermessung vom November 2022

vorh. 110 kv Kabel

110kV 110kV 110kV

R05

DN 1200

D 36,88

S 34,35

t = 2,53

vorhandene Deckelhöhe aus Vermessung vom November 2022

vorhandene Sohlhöhe aus Bestandsplan Beton-u. Monierbau vom September 2020

KRB1/RS1

35,32 m NHN

Oh, uS, fS

GW -1,60

34,72 m NHN

Schichtenprofile (Dr. Schleicher & Partner 2023-01-23)

mit Bodenarten und Grundwasserstand

geplanter Regenwasserkanal

GE1

1,17 0,8
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